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Anwesenlieitsberechtigte.
§193

(1) Findet die Einnahme eines Augenscheins statt, so 
ist der Staatsanwaltschaft, dem Angeschuldigten und dem 
Verteidiger die Anwesenheit hei der Verhandlung zu ge
statten.

(2) Dasselbe gilt, wenn ein Zeuge oder Sachverständiger 
vernommen werden soll, dessen Erscheinen in der Haupt
verhandlung für eine längere oder ungewisse Zeit Krank
heit oder Gebrechlichkeit oder andere nicht zu beseiti
gende Hindernisse entgegenstehen, oder dem das Er
scheinen in der Hauptverhandlung wegen des damit ver
bundenen Zeitverlustes oder wegen der Schwierigkeit der 
Verkehrsverhältnisse nicht zugemutet werden kann.

(3) Von den Terminen sind die zur Anwesenheit Be
rechtigten vorher zu benachrichtigen, soweit dies ohne 
Aufenthalt für die Sache geschehen kann.

(4) Einen Anspruch auf Anwesenheit hat der nicht auf 
freiem Fuße befindliche Angeschuldigte nur bei solchen 
Terminen, welche an der Gerichtsstelle des Ortes abge
halten werden, wo er sich in Haft befindet.

(5) Auf die Verlegung eines Termins wegen Verhinde
rung haben die zur Anwesenheit Berechtigten keinen An
spruch.

Anm.t Durch Art. II Ziff. 3 des Ges. zur Einschränkung der Eide im Straf
verfahren vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 1008) ist § 193 Abs. 2 neu 
gefaßt worden.

Ausschließung des Angeschuldigten.
§194

Der Richter kann einen Angeschuldigten von der An
wesenheit bei der Verhandlung ausschließen, wenn zu be
fürchten ist, daß ein Zeuge in seiner Gegenwart die Wahr
heit nicht sagen werde.
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